
Jugendordnung 
der Jugendabteilung der Berg- und 

Skigilde e.V. Hattingen (Ruhr) 

 

§ 1 - Name und Mitgliedschaft 
 

(1) Die Berg- und Skigilde e.V. Hattingen (Ruhr) hat 
eine Jugendabteilung. Mitglieder der Jugendabteilung 
sind alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Ge-
burtstag (Vereinsjugend) sowie die gewählten und 
berufenen Mitarbeiter der Jugendabteilung. 
 
Es ist zusätzlich möglich, die Funktionsträger inner-

halb der Jugendabteilung zu ihren Mitgliedern zu ma-

chen, z. B. die Lizenz-Jugendleiter, die Übungsleiter 

oder Betreuer. 

§ 2 – Aufgaben 
 

(1) Die Jugendabteilung  ist zuständig für alle Ju-
gendangelegenheiten des Vereins. Sie führt und ver-
waltet sich selbständig und entscheidet über die Ver-
wendung der ihr zufließenden Mittel. 
 
(2) Aufgaben der Jugendabteilung sind unter Beach-
tung der Satzung der Berg- und Skigilde e.V. Hattin-
gen (Ruhr) und der in ihr festgelegten Zwecke insbe-
sondere:  
a) Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit, 

insbesondere 
o Förderung des alpinen und nordischen Ski-

sports 
o Förderung des Bergsports 

b) Pflege der sportlichen Betätigung zur körperlichen 
Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und Lebens-
freude  

c) Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit 
der Situation der Jugendlichen in der modernen 
Gesellschaft und Vermittlung der Fähigkeit zur 
Einsicht in gesellschaftliche Zusammenhänge  

d) Entwicklung neuer Formen des Sports, der Bildung 
und zeitgemäßer Gesellung  

e) Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen und 
freien demokratischen Trägern der Jugendhilfe 
und Bildungseinrichtungen  

f) Pflege der internationalen Verständigung 
 
§ 3  - Organe der Jugendabteilung 
 

Organe der Jugendabteilung der Berg- und Skigilde 
e.V. Hattingen (Ruhr) sind: 
a) der Vereinsjugendtag 
b) der Jugendausschuss 
 
§ 4  - Vereinsjugendtag  
 

(1) Die Vereinsjugendtage sind ordentliche und au-
ßerordentliche. Sie sind das höchste Organ der Ju-
gendabteilung der Berg- und Skigilde e.V. Hattingen 
(Ruhr). Sie bestehen aus allen Mitgliedern der Ju-
gendabteilung. 
 
(2) Aufgaben der Vereinsjugendtage sind: 
a) Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des 

Jugendausschusses, 
b) Entgegennahme der Berichte und des Kassenab-

schlusses des Jugendausschusses, 
c) Beratung der Jahresrechnung und Verabschie-

dung des Haushaltsplanes, 
d) Entlastung des Jugendausschusses, 
e) Wahl des Jugendausschusses und 
f) Wahl der Delegierten zu Jugendtagen auf Kreis- / 

Stadtebene, zu denen der Gesamtverein Delegati-
onsrecht hat, 

g) Beschlussfassung über vorliegende Anträge.   
 
(3) In den Vereinsjugendausschuss ist jedes Ver-
einsmitglied ab dem 7. Geburtstag wählbar. 
 
(4) Der ordentliche Vereinsjugendtag findet jeweils im 
ersten Quartal des Jahres vor der Jahreshauptver-
sammlung der Berg- und Skigilde e.V. Hattingen 
(Ruhr) statt. Die Einladung erfolgt durch den Jugend-
wart unter Angabe der vom Jugendausschuss durch 
Beschluss festgelegten Tagesordnung. Die Einberu-
fung wird mit einfachem Brief an die letztbekannte 
Anschrift des Mitglieds der Vereinsjugend  sowie die 
gewählten und berufenen Mitarbeiter der Jugendabtei-
lung  versendet. Zum Vereinsjugendtag kann zusätz-
lich oder ausschließlich durch allgemeine Bekanntma-
chung in einer Vereinszeitschrift eingeladen werden.  
 

(5) Der ordentliche Vereinsjugendtag wird spätestens 
14 Tage vor dem in der Einladung festgelegten Datum 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absen-
dung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Wird 
ausschließlich durch allgemeine Bekanntmachung 
über die Vereinszeitschrift eingeladen, beginnt die 
Frist mit dem auf die Absendung der Vereinszeitschrift 
folgenden Tag. 
 
(6) Ein außerordentlicher Vereinsjugendtag findet 
statt, wenn das Interesse der Vereinsjugend es erfor-
dert oder wenn ein Viertel  der stimmberechtigten 
Mitglieder der Vereinsjugend es schriftlich unter An-
gabe der Gründe beim Jugendausschuss beantragt.  
 
(7) Der Vereinsjugendtag ist ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. Er wird 
beschlussunfähig, wenn die Hälfte der nach der An-
wesenheitsliste stimmberechtigten Teilnehmer nicht 
mehr anwesend ist. Voraussetzung ist aber, dass die 
Beschlussfähigkeit durch den/die Versammlungslei-
ter/in auf Antrag vorher festgestellt ist.  
 
(8) Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfa-
che Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten. Die 
Mitglieder der Jugendabteilung haben je eine nicht 
übertragbare Stimme. 
 
(9) Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes und 
die weiteren Vorstandsmitglieder können am Vereins-
jugendtag beratend teilnehmen. 

 
(10) Die Niederschriften über die Vereinsjugendtage 
werden dem Vereinsvorstand zur Information zuge-
stellt. 
 
§ 5 – Jugendausschuss 
 

(1) Jugendausschuss besteht aus: 
a) dem Jugendwart als Vorsitzendem  und seinem 

Stellvertreter 
b) dem Schriftführer 
c) dem Kassierer 
d) dem Jugendsportwart Wintersport 
e) dem Jugendsportwart Berg- und Orientierungs-

sport 
f) dem Jugendsportwart Hallen- und Sommersport 
g) dem Kinderwart 
h) mindestens 2 Jugendvertretern, möglichst männ-

lich und weiblich, ab dem 7. Geburtstag. 



 
(2) Der Jugendwart und, im Falle seiner Verhinde-
rung, sein Stellvertreter vertreten die Interessen der 
Vereinsjugend nach innen und außen. Sind sie nicht 
volljährig, bestimmt der Jugendausschuss ein volljäh-
riges anderes Jugendausschussmitglied oder ein 
Mitglied des Vorstandes, welches die Vereinsjugend 
rechtsgeschäftlich vertritt.  
 
(3) Der Jugendwart und sein Stellvertreter sind Mit-
glieder des Vorstandes. 

 
(4) Der Jugendwart und sein Stellvertreter werden für 
2 Jahre gewählt, wobei bei der ersten Wahl der Stell-
vertreter nur für 1 Jahr gewählt wurde. Die sonstigen 
Mitglieder des Jugendausschusses werden von dem 
Vereinsjugendtag für 1 Jahr gewählt. Alle Mitglieder 
des Jugendausschusses bleiben bis zur Neuwahl des 
Jugendausschusses im Amt.  

 
Im Falle des vorzeitigen  Ausscheidens eines Jugend-
ausschussmitglieds, wird durch den Vereinsjugend-
ausschuss ein Vereinsmitglied bis zum Ende der je-
weiligen Amtszeit des Ausgeschiedenen kommissa-
risch mit der Übernahme seiner Amtsgeschäfte be-
traut. Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens des Ju-
gendwartes oder seines Stellvertreters erfolgt auf dem 
nächsten ordentlichen Vereinsjugendtag eine Neuwahl 
nur für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen 
Jugendwartes/Stellvertreters. 
 
§ 6 Aufgaben und Sitzungen des Jugendaus-
schusses 
 

(1) Der Jugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im 
Rahmen der Vereinssatzung, der Jugendordnung 
sowie der Beschlüsse des Vereinsjugendtages. Der 
Jugendausschuss ist für seine Beschlüsse dem Ver-
einsjugendtag und dem Vorstand des Vereins verant-
wortlich. 
 
(2) Der Jugendausschuss ist zuständig für alle Ju-
gendangelegenheiten des Vereins. Er entscheidet 
über die Verwendung der der Jugendabteilung zuflie-
ßenden Mittel.  
 
(3) Der Jugendausschuss kann Funktionsträger in-
nerhalb der Jugendabteilung zu Mitgliedern der Ju-
gendabteilung machen. 

 

(4) Zur Planung und Durchführung besonderer Aufga-
ben kann der Vereinsjugendausschuss Unteraus-
schüsse bilden. Ihre Beschlüsse bedürfen der Zu-
stimmung des Jugendausschusses.  Richtlinien, Inhal-
te und Durchführung von Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen werden vom Jugendausschuss fest-
gelegt.  
 
(5) Die Sitzungen des Jugendausschusses finden 
nach Bedarf statt, mindestens viermal im Geschäfts-
jahr des Vereins. Auf Antrag der Hälfte der Mitglieder 
des Jugendausschusses ist vom Jugendwart eine 
Sitzung binnen zwei Wochen einzuberufen.  

 
(6) Die Mitglieder des Vorstandes können an den 
Sitzungen des Jugendausschusses mit beratender 
Stimme teilnehmen.  

 
(7) Die Niederschriften von den Sitzungen des Ju-
gendausschusses werden dem Vorstand zur Informa-
tion zugestellt. 
 
§ 7 - Änderung der Jugendordnung 
 

(1) Änderungen der Jugendordnung können nur vom 
ordentlichen Vereinsjugendtag oder einem spezieII zu 
diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Ver-
einsjugendtag beschlossen werden. Sie bedürfen der 
Zustimmung von mindestens drei Viertel der anwe-
senden Stimmberechtigten. 
 
(2) Änderungen der Jugendordnung werden erst nach 
der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung 
wirksam. 
 
 

Beschlossen durch den Vereinsjugendtag vom 22.01.2010  

und genehmigt durch die Mitgliederversammlung vom 29.01.2010 

 Berg- und 
Skigilde e.V.  
Hattingen 
 
Mitglied des Westdeutschen 
und Deutschen Skiverbandes e.V. 

 
Internet: www.skigilde-hattingen.de 
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